
Allgemeine Mietbedingungen (MB)
1. Tages- und Abendveranstaltung, Mietzeit
Als „Tagesveranstaltung“ gilt jede Veranstaltung, die vor 19:00 Uhr beendet wird und nicht 
länger als 10 Stunden andauert. Als „Abendveranstaltung“ gilt jede Veranstaltung, die nach 
19:00 Uhr beendet wird und nicht länger als 21 Stunden andauert. Alle anderen Veranstaltungen sind „sonstige Veranstaltungen“. Die Mietzeit beginnt mit der Übergabeverhandlung. Sie endet bei 

· Tagesveranstaltungen nach 10 Stunden, jedoch nicht später als 19:00 Uhr, 

· Abendveranstaltungen nach 21 Stunden, jedoch nicht später als 12:00 Uhr des Folgetages. 

2. Mietpreise, Kaution




   Tagesveranstaltungen

   Abendveranstaltungen

Montag – Sonntag



175,00 € 



350,00 €
Sonstige Veranstaltungen



Mietpreis auf Anfrage
In der Miete sind sämtliche Neben-, Betriebskosten, Endreinigung, Kosten für Hygiene- und Reinigungsmaterial sowie 19% USt. enthalten. Stromkosten werden nach Verbrauch abgerechnet (z. Zt. 0,25€ / kwh brutto)
Sollte die Gebäudeübergabe auf Wunsch des Mieters bereits am Vortage bzw. erst einen Tag nach dem gemieteten Zeitraum erfolgen, so wird ein Betriebskostenzuschlag in Höhe von 35,00 € (inklusive 19% Ust.) in Rechnung gestellt.
Wir erheben eine Barkaution in Höhe von 100,00 €, die bei ordnungsgemäßer Rückgabe des Gebäudes und der Einrichtung zurückgezahlt wird. 
3. Leihgläser
Zusätzlich zu den vorhandenen Multifunktionsgläsern können Sekt-, Wein- und Biergläser gegen eine Gebühr von 0,30€ / Stück ausgeliehen werden. Für beschädigte Gläser wird Ersatz in Höhe von 1,50€ / Stück berechnet.
4. Reservierungen, Anmietungen, höhere Gewalt

Durch Abschluss eines Mietvertrages wird eine verbindliche Anmietung der Räumlichkeit begründet. Bis zur Unterzeichnung des Mietvertrages können Reservierungen vorgenommen werden, die jederzeit kostenfrei zurückgenommen werden können. Sollte eine weitere Anfrage für einen reservierten Zeitraum eingehen, so ändert sich nach Rücksprache die Reservierung in eine verbindliche Anmietung. In diesem Fall ist der Mietvertrag unverzüglich unterschrieben zurückzusenden. Bei Stornierung einer verbindlichen Anmietung sind 75% der entsprechenden Miete zu zahlen.

Sollte das Gebäude oder die Einrichtung durch Einbruch, Feuer, Wasser oder sonst einem Umstand, den der Vermieter nicht zu verschulden hat, beschädigt oder zerstört, so ist der Vermieter nicht haftbar. In diesem Fall wird keine Mietzahlung fällig.

5. Rückgabe des Gebäudes

Das Gebäude ist besenrein zurückzugeben. Die Tische sind abzuräumen, die WC-Anlagen von groben Verschmutzungen zu reinigen. Eigene Dekorationen sind zu entfernen. Verunreinigungen im Außenbereich sind zu säubern. Die Müllentsorgung ist Mietersache. Benutzte Gläser, Geschirr und Bestecke sind zu säubern und in die Schränke zurückzulegen. 
6. Schäden / übermäßige Verunreinigungen
Für Schäden / übermäßige Verunreinigungen am Gebäude und den Einrichtungsgegenständen hat der Mieter Ersatz zu leisten. Gebäudeschäden werden – im Streitfalle ggf. nach Begutachtung durch einen Bausachverständigen – von der Firma „Paulihof-Trockenbau“ behoben und dem Mieter in Rechnung gestellt. Schadenersatz für beschädigte Einrichtungsgegenstände ist in Höhe des Wiederbeschaffungswertes (Neuwert) zu leisten. Übermäßige Verunreinigungen werden auf Kosten des Mieters durch eine Fachfirma beseitigt.
7. Allgemeine Hinweise

Die Zahl der Gäste ist auf maximal 100 Personen begrenzt.

Befestigungen für eigene Dekorationen sind unbedingt mit dem Vermieter abzusprechen. 

Als Vertragspartner werden nur natürliche Personen akzeptiert. Der Mieter versichert, dass es sich um keine gewerbliche Veranstaltung handelt. 
Die Lautstärke der Musik ist in einem erträglichen Rahmen zu halten, insbesondere der Bassverstärker ist auf ein absolut geringes Maß zu reduzieren.  
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